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An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1015 Wie n 

Gegenstand: Entwurf eines Lebensmittelbewirtschaftungs

gesetzes 1997; 

Aussendung zur Begutachtung 

7. Juni 1996 

Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft übermittelt in 

der Anlage den Entwurf eines Lebensmittelbewirtschaftungsgesetzes 

1997 samt Vorblatt I Erläuterungen und Textgegenüberstellung in 25 

Ausfertigungen mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme. 

Der Entwurf wurde mit Frist 1. August 1996 dem allgemeinen Begutach

tungsverfahren zugeführt. 

Beilagen 

Für den Bundesminister: 

Mag. H i e s i n g e r  

F. d. R. d. A. : 
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• 

Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1997 

Artikel I 

(Verfassungsbestimmung) 

(1) Die Erlassung und Aufhebung von Vorschriften, wie sie 

im Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1952, BGBl. Nr. 183 in der 

Fassung der Bundesgesetze, BGBl. Nr. 250/1956, 78/1963, 

411/1970, 810/1974, 298/1976, 268/1978, 285/1980, 262/1984, 

333/1988, 377/1992 und 833/1995 sowie im Art. 11 des 

vorliegenden Bundesgesetzes enthalten sind, sowie die 

Vollziehung dieser Vorschriften sind bis zum Ablauf des 31. 

Dezember 1998 auch in den Belangen Bundes sache , hinsichtlich 

derer das B -VG etwas anderes vorsieht. Die in diesen 

Vorschriften geregelten Angelegenheiten können unmittelbar von 

Bundesbehörden versehen werden. 

(2) Die Erlassung von Verordnungen des Bundesministers für 

Land- und Forstwirtschaft aufgrund des Art. 11 bedarf, soweit 

derartige Verordnungen nicht ausschließlich die gänzliche oder 

teilweise Aufhebung von Lenkungsmaßnahmen zum Gegenstand haben, 

der Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrates. 

(3) Bei Gefahr in Verzug sind Verordnungen des 

Bundesministers für Land - und Forstwirtschaft aufgrund des Art. 

11 gleichzeitig mit dem Antrag auf Erteilung der Zustimmung des 

Hauptausschusses des Nationalrates zu erlassen. Verordnungen, 

deren Erlassung die Zustimmung des Hauptausschusses des 

Nationalrates nicht vorangegangen ist, sind unverzüglich 

aufzuheben, wenn der Hauptausschuß des Nationalrates ihre 

Erlassung nicht oder nicht innerhalb der dem Einlangen des 

Antrages folgenden Woche zustimmt. 
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(4) Beschlüsse des Hauptausschusses des Nationalrates, mit 

denen die in den Abs. 2 und 3 erwähnte Zustimmung erteilt wird, 

können nur in Anwesenheit von mindestens der Hälfte seiner 

Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 

abgegebenen Stimmen gefaßt werden. 

(5) Dieser Artikel tritt mit 1. Jänner 1997 in Kraft und 

mit Ablauf des 31. Dezember 1998 außer Kraft. 

(6) Mit der Vollziehung dieses Artikels ist die 

Bundesregierung betraut. 

A r t  1 k e 1 11 

§ 1. (1) Der Bundesminister für Land - und Forstwirtschaft 

kann durch Verordnung für die in Abs. 4 genannten Waren im 

Falle einer unmittelbar drohenden Störung der Versorgung oder 

zur Behebung einer bereits eingetretenen Störung unbedingt 

erforderliche Lenkungsmaßnahmen anordnen, sofern diese 

Störungen 

1. keine saisonale Verknappungserscheinung darstellen und 

2. durch markt konforme Maßnahmen nicht, nicht rechtzeitig oder 

nur mit unverhältnismäßigen Mitteln abgewendet oder behoben 

werden können. 
! 

(2) Lenkungsmaßnahmen können auch ergriffen werden, soweit 

es zur Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen zur 

Inkraftsetzung von entsprechenden Maßna�en erforderlich ist. 

(3) Lenkungsmaßnahmen gemäß § 2 ha�en zum Ziel, eine 

ungestörte Erzeugung und Verteilung von Waren aufrecht zu 

erhalten oder wieder herzustellen, um di'e gesamte Bevölkerung 

und sonstige Bedarfsträger, einschließlich jener der 

militärischen Landesverteidigung, ausreichend zu versorgen. 

• 
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Hiebei ist sowohl auf die gesamtwirtschaftlich zweckmäßigste 

Nutzung der Waren als auch auf bestehende völkerrechtliche 

Verpflichtungen Bedacht zu nehmen. 

( 4) Für folgende Waren - im folgenden Waren genannt -

können Lenkungsmaßnahmen ergriffen werden: 

1. Lebensmittel einschließlich Trinkwasser, 

2. Marktordnungswaren im Sinne des § 95 Marktordnungsgesetz 

1985, BGBI. Nr. 210, in der jeweils geltenden Fassung, 

sonstige landwirtschaftliche Erzeugnisse und Tiere, die für 

die Gewinnung von Lebensmitteln geeignet sind, 

3. Düngemittel, 

4. Pflanzenschutzmittel, 

5. Futtermittel und 

6. Saat - und Pflanzgut. 

(5) Waren, die für Zwecke der militärischen 

Landesverteidigung vorrätig gehalten werden, dürfen diesen 

Zwecken nicht entzogen werden. 

(6) Waren, die in das Bundesgebiet durch karitative 

Hilfsaktionen eingeführt oder verbracht und dem karitativen 

Zweck zugeführt werden, unterliegen nicht der Bewirtschaftung 

auf Grund dieses Bundesgesetzes. 

(7) Waren, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens von 

Lenkungsmaßnahmen bereits im Eigentum oder zur Verfügung eines 

Landes oder einer Gemeinde stehen oder für die Versorgung der 

eigenen Bevölkerung vorrätig gehalten werden, dürfen diesen 

Zwecken nicht entzogen werden. 

§ 2. (1) Lenkungsmaßnahmen sind 

1. Gebote, Verbote und die Anordnung von Bewilligungspflichten 

hinsichtlich der Produktion, des Transportes, der Lagerung, 

der Verteilung, der Abgabe, des Bezuges, der Verbringung, 

der Ein - und Ausfuhr sowie der Verwendung von Waren; 
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2. Anweisungen an Besitzer oder andere Verfügungsberechtigte 

von Transport -, Lager - und Verteilungs einrichtungen für 

gemäß Z 1 gelenkte Waren; 

3. das Verbot des gewerblichen Verkaufes der gemäß Z 1 

gelenkten Waren mit Ausnahme von leichtverderblichen 

Lebensmitteln des täglichen Bedarfes auf die Dauer von bis 

zu 48 Stunden. In dieser Frist sind Zeiträume, die auf einen 

Sonntag oder gesetzlichen Feiertag fallen, nicht 

einzurechnen. 

(2) Eine Verordnung nach § 1 Abs. 1 kann vorsehen, daß das 

Eigentum an Waren, die dauernde oder zeitweilige Einräumung, 

Einschränkung oder Aufhebung von dinglichen und obligatorischen 

Rechten an Waren im Wege der Enteignung in Anspruch genommen 

werden kann. 

§ 3. Eine Verordnung nach § 1 Abs. 1 ka� auch festlegen, 

soweit dies zur Erreichung der in § 1 genannten Ziele 

erforderlich ist - daß insbesondere Brotgetreide (Roggen, 

Weizen, Triticale und deren Gemenge) , soweit dieses für den 

menschlichen Genuß geeignet ist, weder verfüttert noch mit 

anderem Getreide oder mit Futtermitteln vermischt oder zu 

solchen verarbeitet werden darf. 

§ 4. (1) Eine Verordnung nach § 1 Abs. 1 kann auch 

festlegen, - soweit dies zur Erreichung der in § 1 genannten 

Ziele erforderlich ist - daß insbesondere Getreide (Roggen, 

Weizen, Gerste, Triticale, Hafer, Buchweizen, Hirse, Mais, Reis 

und deren Gemenge) sowie Kartoffeln, soweit diese Waren auf 

Grund behördlicher Feststellung für den menschlichen Genuß oder 

für Fütterungszwecke geeignet sind, zur Herstellung von Alkohol 

ohne besondere behördliche Genehmigung nicht verwendet werden 

dürfen. 

(2) Die Herstellung von Alkohol aus anderen 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen kann Beschränkungen 

unterworfen werden. 
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(3) Durch die Abs. 1 und 2 werden die monopolrechtlichen 

Bestimmungen des Alkohol -Steuer und Monopolgesetzes 1995, 

BGBI. Nr. 703/1994 in der jeweils geltenden Fassung nicht 

berührt. 

§ 5. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

kann, 

1. sofern eine Störung der Versorgung nur Teile des 

Bundesgebietes bedroht oder betrifft und eine solche Störung 

dadurch besser abgewendet oder behoben werden kann, die 

Landeshauptmänner jener Länder, in denen die von dieser 

Störung der Versorgung bedrohten oder betroffenen Teile des 

Bundesgebietes liegen, oder 

2. wenn auf Grund der Art und des Umfanges der unmittelbar 

drohenden oder bereits eingetretenen Störung der Versorgung 

die bei der Anordnung von Lenkungsmaßnahmen zu 

berücksichtigenden Umstände in Teilen des Bundesgebietes 

verschieden sind oder dies sonst im Interesse der 

Zweckmäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis 

gelegen ist, 

die Landeshauptmänner durch Verordnung beauftragen, die ihm auf 

Grund dieses Bundesgesetzes zustehenden Befugnisse in ihrer 

Gesamtheit, einzeln oder in Verbindung miteinander in seinem 

Namen auszuüben. 

(2) Vor Erlassung oder Aufhebung von Verordnungen hat der 

Bundesminister für Land - und Forstwirtschaft den 

Bundeslenkungsausschuß (§ 8 Abs. 3) und der Landeshauptmann den 

Landeslenkungsausschuß (§ 8 Abs. 4) anzuhören. Die Anhörung des 

zuständigen Ausschusses hat bei Gefahr im Verzug zu entfallen. 

Er ist jedoch nachträglich unverzüglich mit der Angelegenheit 

zu befassen. 
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§ 6. (1) Die Durchführung von Verordnungen und die 

Kontrolle ihrer Einhaltung obliegt den Behörden der allgemeinen 

staatlichen Verwaltung sowie den Gemeinden im übertragenen 

Wirkungsbereich. Die Aufgaben, die von den einzelnen Behörden 

wahrzunehmen sind, sind in den die Lenkungsmaßnahmen 

anordnenden Verordnungen unter Berücksichtigung der 

Zweckmäßigkeit, Einfachheit, Raschheit, Kostenersparnis sowie 

Wirksamkeit der Durchführung festzulegen. 

(2) Wenn es im Interesse der Zweckmäßigkeit, Raschheit, 

Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist, ist durch 

Verordnung des Bundesministers für Land - und Forstwirtschaft 

zur Durchführung von Lenkungsmaßnahmen oder zur Vorbereitung 

dieser Maßnahmen hinsichtlich Marktordnungswaren im Sinne des 

§ 95 Marktordnungsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 210, in der jeweils 

geltenden Fassung, die Agrarmarkt Austria heranzuziehen. 

Hinsichtlich der übrigen in § lAbs. 4 Z. 2 genannten Waren 

kann die Agrarmarkt Austria herangezogen werden. 

(3) Im Falle des Abs. 2 untersteht die Agrarmarkt Austria 

hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit ihrer Vollziehung dem 

weisungs - und Aufsichtsrecht des Bundesministers für Land - und 

Forstwirtschaft. 

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft und -

soweit die Agrarmarkt Austria gemäß Abs. 2 herangezogen wird -

auch die Agrarmarkt Austria sind ermächtigt, zum Zwecke der 

Durchführung der Lenkungsmaßnahmen oder zur Vorbereitung der 

Durchführung dieser Maßnahmen Daten im Sinne des 

Datenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 565/1978, in der jeweils 

geltenden Fassung über Waren zu benützen. 

§ 7. Verordnungen nach diesem Bundesgesetz sind im 

"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kundzumachen und treten mit 

Beginn des Tages der Kundmachung in Kraft, sofern nicht ein 

späterer Zeitpunkt für das Inkrafttreten bestimmt wird. Ist 

eine Kundmachung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" nicht oder 
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nicht zeitgerecht möglich, ist die Verordnung in anderer 

geeigneter Weise - insbesondere durch Rundfunk oder sonstige 

akustische Mittel oder Veröffentlichung in einem oder mehreren 

periodischen Medienwerken, die Anzeigen verö�fentlichen, 

insbesondere in Tageszeitungen - kundzumachen. 

§ 8. (1) Zur Begutachtung von Verordnungsentwürfen, zur 

Beratung und Empfehlung von anderen Vollzugsmaßnahmen sowie zur 

Beratung in Fragen der vorbeugenden Versorgungssicherung für 

die im § 1 Abs. 4 genannten Waren hat sich 

1. der Bundesminister für Land - und Forstwirtschaft eines 

Bundeslenkungsausschusses und 

2. der jeweilige Landeshauptmann eines 

Landeslenkungsausschusses 

zu bedienen. 

(2) Grundsätzliche Fragen der vorbeugenden 

Versorgungs sicherung beinhalten insbesondere 

Planungstätigkeiten in personeller und organisatorischer 

Hinsicht sowie die Schaffung der empirischen und methodischen 

Grundlagen. Über diese Tätigkeiten ist vom 

Bundeslenkungsausschuß dem Bundesminister für Land - und 

Forstwirtschaft und von den Landeslenkungsausschüssen den 

jeweiligen Landeshauptmännern jährlich zu berichten. 

(3) Dem Bundeslenkungsausschuß haben als Mitglieder 

anzugehören: 

1. ein Vertreter des Bundeskanzlers, zwei Vertreter des 

Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft sowie je ein 

Vertreter der Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten, 

für wirtschaftliche Angelegenheiten, für Arbeit und 

Soziales, für Finanzen, für Gesundheit und 

Konsumentenschutz, für Inneres, für Landesverteidigung, für 

Umwelt, Jugend und Familie und für Wissenschaft, Verkehr und 

Kunst, 
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2. Je zwei Vertreter der Präsidentenkonferenz der 

Landwirtschaftskammern Österreichs, der Bundesarbeitskammer, 

der Wirtschaftskammer Österreich und des Österreichischen 

Gewerkschaftsbundes, 

3. je ein Vertreter jedes Landes, 

4. ein Vertreter der Agrarmarkt Austria, 

5. je ein Vertreter des österreichischen Gemeindebundes und des 

österreichischen Städtebundes. 

(4) Dem Landeslenkungsausschuß haben als Mitglieder 

jedenfalls anzugehören: 

1. je ein Vertreter der Bundesminister für Land - und 

Forstwirtschaft, für wirtschaftliche Angelegenheiten, für 

Inneres und für Landesverteidigung, 

2. je ein Vertreter der Landwirtschaftskammer, der Kammer für 

Arbeiter und Angestellte, der Wirtschaftskammer sowie des 

Österreichischen Gewerkschaftsbundes in dem jeweiligen Land. 

(5) Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu 

bestellen. Der Vertreter des Bundeskanzlers und dessen 

Ersatzmitglied sind durch den Bundeskanzler, die Vertreter der 

Bundesminister und deren Ersatzmitglieder sind jeweils durch 

den entsendenden Bundesminister zu bestellen und zu entlassen. 

Die im Abs. 3 Z 2 und Abs. 4 Z 2 genannten Mitglieder 

(Ersatzmitglieder) sind von der jeweils entsendenden 

Interessenvertretung , die im Abs. 3 Z 3 genannte
,
n Mitglieder 

(Ersatzmitglieder) sind durch den zuständigen Landeshauptmann, 

die im Abs. 3 Z 4 genannten Mitglieder (Ersatzmitglieder) sind 

vom Vorstand der Agrarmarkt Austria, die im Abs. 3 Z 5 

genannten Mitglieder (Ersatzmitglieder) sind von der 

entsendenden Stelle namhaft zu machen. Die Mitglieder 

(Ersatzmitglieder) nach Abs. 3 Z 2 bis Z 5 sind vom 

Bundesminister für Land - und Forstwirtschaft und jene nach Abs. 

4 Z 2 vom jeweiligen Landeshauptmann zu bestellen und zu 

entlassen. Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) gemäß Abs. 3 und 4 

üben ihre Funktion ehrenamtlich aus. 
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(6) Die im Abs. 3 Z 2 und 5 und Abs. 4 Z 2 genannten 

Mitglieder (Ersatzmitglieder) haben Anspruch auf Ersatz der 

ihnen aus ihrer Tätigkeit im jeweiligen Ausschuß erwachsenden 

Barauslagen. 

� 

(7) Außer den in den Abs. 3 und 4 genannten Mitgliedern 

(Ersatzmitgliedern) können mit Zustimmung des Vorsitzenden 

weitere Personen als Sachverständige an den Sitzungen des 

jeweiligen Ausschusses teilnehmen. 

§ 9. (1) Den Vorsitz im Bundeslenkungsausschuß führt der 

Bundesminister für Land - und Forstwirtschaft und im jeweiligen 

Landeslenkungsausschuß der zuständige Landeshauptmann. Der 

Bundesminister für Land - und Forstwirtschaft kann sich dabei 

durch einen Beamten des Bundesministeriums für Land - und 

Forstwirtschaft und der jeweilige Landeshauptmann durch einen 

Beamten des Amtes der Landesregierung vertreten lassen. 

(2) Die Ausschüsse nach § 6 Abs. 3 und 4 haben ihre 

Geschäftsordnung mit einfacher Mehrheit zu beschließen. Die 

Geschäftsordnung hat die Tätigkeit des jeweiligen Ausschusses 

möglichst zweckmäßig zu regeln und vorzusehen, daß die 

Beschlußfähigkeit nach ordnungsgemäßer Ladung der Mitglieder 

unter Bekanntgabe der Tagesordnung gegeben ist, wenn mindestens 

zwei Drittel der Mitglieder (Ersatzmitglieder) anwesend sind. 

Sollte jedoch zu Beginn der Sitzung die erforderliche Anzahl 

der Mi�glieder (Ersatzmitglieder) nicht anwesend sein, so hat 

der jeweilige Ausschuß eine Stunde nach dem in der Einladung 

genannten Termin neuerlich zusammenzutreten und die 

Tagesordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 

Mitglieder (Ersatzmitglieder) zu behandeln. 

(3) Die Geschäftsordnung hat weiters vorzusehen, daß in 

jenen Fällen, in denen sich die anwesenden Mitglieder 

(Ersatzmitglieder) nicht auf eine einheitliche Stellungnahme 

einigen, die Stellungnahmen aller anwesenden Mitglieder 

(Ersatzmitglieder) im Sitzungsprotokoll wiederzugeben sind. 
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(4) Die Geschäftsordnung des Bundeslenkungsausschusses ist 

vom Bundesminister für Land - und Forstwirtschaft und die 

Geschäftsordnung des jeweiligen Landeslenkungsausschusses vom 

zuständigen Landeshauptmann zu genehmigen. Die Genehmigung ist 

zu erteilen, wenn die Geschäftsordnung den Voraussetzungen der 

Abs. 2 und 3 entspricht. 

§ 10. (1) Rechtsgeschäfte, die nach dem Inkrafttreten 

einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung 

getätigt worden sind, sind soweit rechtsunwirksam, als ihre 

Erfüllung einem in der Verordnung ausgesprochenen Verbot 

zuwiderlaufen würde. 

(2) Rechtsgeschäfte, die vor dem Inkrafttreten von auf 

Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen 

abgeschlossen, jedoch noch nicht oder nicht vollständig erfüllt 

wurden, werden aufgehoben, soweit sie noch nicht erfüllt sind 

und die Erfüllung einem ausgesprochenen Verbot zuwiderlaufen 

würde. 

§ 11. (1) Jedermann ist verpflichtet, den mit der Lenkung 

befaßten Behörden auf Verlangen jene Nachweise zu erbringen, 

jene Auskünfte zu erteilen sowie jene Daten zu übermitteln oder 

zu überlassen, die zur Durchführung der Lenkungsmaßnahmen oder 

zur Vorbereitung der Durchführung dieser Maßnahmen erforderlich 

sind, und nach Maßgabe der zu erlassenden Vorschriften bei der 

Durchführung der Lenkungsvorschriften mitzuwirken. 

(2) Die Inhaber von Betrieben, die die nach diesem 

Bundesgesetz gelenkten Waren erzeugen, be - und verarbeiten, 

verbrauchen, lagern oder in Verkehr bringen, sind überdies 

verpflichtet, Meldungen über den Bedarf, die Erzeugung, 

Bearbeitung, Verarbeitung, den Verbrauch, den Zu - und Abgang 

und den Lagerbestand von gelenkten Waren den mit der 

Vollziehung dieses Bundesgesetzes befaßten Behörden und Stellen 

zu erstatten und ihnen die für die Vollziehung dieses 

Bundesgesetzes notwendigen Auskünfte über Betriebsverhältnisse 

zu erteilen. 
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(3) Die mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes befaßten 

Behörden und Stellen können durch gehörig legitimierte Organe 

die gemäß Abs. 2 zu erteilenden Meldungen und Auskünfte 

überprüfen lassen und, sofern die Meldepflichtigen die 

Meldungen trotz ausdrücklicher Aufforderung nicht rechtzeitig 

abgegeben haben, diese an Ort und Stelle auf Kosten des 

Meldepflichtigen erstellen lassen. 

(4) Diesen Organen ist jederzeit Zutritt zu den 

Betriebsstätten und Lagerräumen und die Einsichtsnahme in jene 

Betriebsbereiche und Aufzeichnungen zu gewähren, deren Kenntnis 

für die Durchführung der Lenkungsmaßnahmen unbedingt 

erforderlich ist. Den Organen ist jede für die Überprüfung 

erforderliche Auskunft zu erteilen. 

§ 12. Die Gemeinden sind ermächtigt, zum Zweck der 

Durchführung der Lenkungsmaßnahmen oder zur Vorbereitung der 

Durchführung dieser Maßnahmen Meldedaten aufgrund des 

Meldegesetzes 1991, BGBI. Nr. 9/1992, in der jeweils geltenden 

Fassung zu benützen. 

§ 13. (1) Unbeschadet der Erlassung von Lenkungsmaßnahmen 

gemäß den §§ 2 bis 4 kann der Bundesminister für Land - und 

Forstwirtschaft zu Zwecken der Vorsorge im Bereich der 

Lebensmittelbewirtschaftung bei Eintritt von Ereignissen, die 

bei bestimmten Waren zu Störungen im Sinne des § 1 Abs. 1 

führen können, zum Zweck der Beurteilung der eingetretenen 

Situation oder zum Zwecke der rascheren und zweckmäßigeren 

Ergreifung von Lenkungsmaßnahmen im Falle des tatsächlichen 

Eintritts von im § 1 Abs. 1 genannten Störungen 

1. in Bezug auf diese Waren Angaben, die in Erfüllung der 

Auskunftspflicht nach dem Bundesstatistikgesetz 1965, 

BGBI. Nr. 91, in der jeweils geltenden Fassung gemacht worden 

sind, benützen und verarbeiten und 

2. bestimmte Adressaten des im § 11 Abs. 2 genannten 

Personenkreises auffordern, bezüglich dieser Waren Meldungen 

im Sinne des § 11 Abs. 2 zu erstatten. 

48/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)12 von 39

www.parlament.gv.at



- 12 -

(2) Wird die Erstattung der in Abs. 1 Z 2 genannten 

Meldungen abgelehnt, kann der Bundesminister für Land - und 

Forstwirtschaft durch Bescheid die Erstattung dieser Meldungen 

auftragen. § 11 Abs. 3 und 4 sind anzuwenden. 

§ 14. Die im § 13 Abs. 1 genannten Daten sowie der Inhalt 

von Nachweisen, Auskünften und Meldungen gemäß § 11 Abs. 1 und 

2 und § 13 Abs. 1 und 2 sowie das Ergebnis der Erhebungen gemäß 

§ 11 Abs. 3 und 4 dürfen nur für Zwecke der Vollziehung dieses 

Bundesgesetzes verwendet werden. 

§ 15. (1) Für Vermögensnachteile, die durch 

Lenkungsmaßnahmen auf Grund der §§ 2 bis 4 entstanden sind, ist 

eine Entschädigung in Geld zu leisten. Über die Entschädigung 

ist auf Antrag vom Bundesminister für Land - und Forstwirtschaft 

durch Bescheid abzusprechen. Dieser Bescheid ist innerhalb von 

acht Wochen nach AntragsteIlung zu erlassen. 

(2) Innerhalb von drei Monaten nach Zustellung des 

Bescheides nach Abs. 1 kann die Festsetzung einer Entschädigung 

durch das ordentliche Gericht beantragt werden. Zuständig ist 

das Bezirksgericht, in dessen Sprengel der Antragsteller seinen 

Wohnsitz, sofern der Antragsteller eine juristische Person oder 

Personengesellschaft des Handelsrechtes ist, diese ihren Sitz 

hat. Hat der Antragsteller keinen Wohnsitz beziehungsweise Sitz 

im Inland, so ist das Bezirksgericht zuständig, in dessen 

Sprengel die Maßnahme gesetzt worden ist. Das Verfahren richtet 

sich nach den Bestimmungen über das gerichtliche Verfahren 

außer Streitsachen, wobei die Bestimmungen des 

Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954, BGBl. Nr. 71, über die 

gerichtliche Feststellung der Entschädigung sinngemäß 

anzuwenden sind. Mit dem Einlangen des Antrages beim 

Bezirksgericht tritt der nach Abs. 1 zweiter Satz erlassene 

Bescheid außer Kraft. Wird der Antrag zurückgezogen, so tritt 

der Bescheid wieder im vollen Umfang in Kraft. 
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§ 16. Schriften und Amtshandlungen 1n den Verfahren nach 

diesem Bundesgesetz sind von den Stempelgebühren sowie von den 

Bundesverwaltungsabgaben befreit. 

§ 17. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 

Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung 

bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 

Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen 

1. mit Geldstrafe bis zu einer Million Schilling, wer 

a) vorsätzlich oder grob fahrlässig Lenkungsmaßnahmen gemäß 

den §§ 2 bis 4 zuwiderhandelt, 

b) vorsätzlich die Durchführung von Verboten und Geboten 

gemäß § 2 Abs. 1 Z 1 und 3, § 3 und § 4 Abs. 1 und 2 

erschwert oder unmöglich macht, sofern die Tat nicht nach 

lit. a zu bestrafen ist; 

2. mit Geldstrafe bis zu 200 000 S, wer den Bestimmungen des 

§ 11 zuwiderhandelt. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) Bei der Bemessung. der Strafe ist auch die verursachte 

Beeinträchtigung der Sicherung der Versorgung zu 

berücksichtigen. Für den Fall der Uneinbringlichkeit der 

Geldstrafe ist eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen 

festzusetzen. 

(4) Bei vorsätzlich begangenen Verwaltungsübertretungen 

gemäß Abs. 1 können die den Gegenstand der strafbaren Handlung 

bildenden Waren, die dem Täter oder einem Beteiligten gehören, 

für verfallen erklärt werden. Der Wert der für verfallen 

erklärten Sachen darf jedoch nicht in einem Mißverhältnis zur 

Schwere der strafbaren Handlung stehen und nicht höher sein als 

die verhängte Geldstrafe. 

§ 18. (1) Die Bundesgendarmerie hat als Hilfsorgan der Be

zirksverwaltungsbehörden an der Vollziehung des § 17 durch 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende 

Verwaltungsübertretungen, 
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2. Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von 

Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, 

mitzuwirken. 

(2) Die Bundespolizeibehörden haben die von ihren Organen 

dienstlich wahrgenommenen Verwaltungsübertretungen gemäß § 17 

der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. 

§ 19. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des 

31. Dezember 1998 außer Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind 

betraut: 

1. hinsichtlich Lenkungsmaßnahmen für Düngemittel und Pflan

zenschutzmittel und hinsichtlich der Vollziehung des § 2 

Abs. 1 Z 3 der Bundesminister für Land - und Forstwirtschaft 

im Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirtschaftliche 

Angelegenheiten, 

2. hinsichtlich Lenkungsmaßnahmen für die in § 1 Abs. 4 Z 1 

genannten Waren der Bundesminister für Land - und 

Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

Gesundheit und Konsumentenschutz, 

3. hinsichtlich des § 4 der Bundesminister für Land - und 

Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

Finanzen, 

4. hinsichtlich des § 8 Abs. 3 Z 1 der Bundeskanzler bzw. nach 

Maßgabe ihrer Zuständigkeit die dort genannten 

Bundesminister, 

5. hinsichtlich des § 8 Abs. 4 Z 1 nach Maßgabe ihrer 

Zuständigkeit die Bundesminister für Land - und 

Forstwirtschaft, für wirtschaftliche Angelegenheiten, für 

Inneres und für Landesverteidigung, 

6. hinsichtlich der §§ 10 und 15 Abs. 2 erster bis vierter Satz 

der Bundesminister für Justiz, 

7. hinsichtlich des § 16 nach Maßgabe ihrer Zuständigkeit die 

Bundesregierung bzw. der Bundesminister für Finanzen, 
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8. hinsichtlich des § 18 der Bundesminister für Inneres und 

9. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminister für 

Land - und Forstwirtschaft. 

A r t  i k e 1 III 

Artikel II dieses Bundesgesetzes tritt mit 1. Jänner 1997 in 

Kraft. 
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Vorblatt 

Problem: 

Das Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz (LMBG 1952) ist aufgrund 

seiner Verfassungsbestimmung im Art. I bis 31. Dezember 1996 -

wie auch die übrigen sogenannten Wirtschaftslenkungsgesetze 

(Versorgungssicherungs - und Energielenkungsgesetz) - befristet. 

Ziel: 

Befristete Geltung eines neuen Lebensmittelbewirtschaftungsge

setzes. 

Inhalt: 

Befristete Erlassung eines neuen Lebensmittelbewirtschaftungs

gesetzes, da das LMBG 1952 bereits 27 -mal novelliert und ver

längert wurde. Im übrigen werden nur die bisherigen Regelungen 

des LMBG 1952 übernommen, lediglich der Begriff der 

vorbeugenden Versorgungssicherung wird konkretisiert. 

Alternative: 

Verlängerung des LMBG 1952 bzw. unbefristete Erlassung eines 

Lebensmittelbewirtschaftungsgesetzes. 

Kosten: 

Durch die Vollziehung dieses Bundesgesetzes fallen derzeit -

mit Ausnahme von Planungskosten, für die eine Steigerung aber 

nicht zu erwarten ist, da schon bisher auf Bundes - und Landes

ebene Vorkehrungen für Krisenfälle zu treffen waren - keine 

Kosten an. 
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Mit Inkraftsetzen von Lenkungsmaßnahmen entstehen Kosten, deren 

Ausmaß jedoch derzeit nicht näher abgeschätzt werden kann. 

EU-Kompatilität: 

Gegeben. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil: 

Das LMBG 1952, BGBl. Nr. 183, zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 

833/1995 tritt mit 31. Dezember 1996 außer Kra ft, falls es 

nicht weiter verlängert oder ein neues Lebensmittelbewirtscha f

tungsgesetz erlassen wird. 

Die Wirtscha ftlenkungsgesetze (Lebensmittelbewirtscha ftungs-, 

Versorgungssicherungs - und Energielenkungsgesetz) regeln - wie 

zum Teil schon aus ihren Titel hervorgeht - die Bewirtscha ftung 

von verschiedenen Warengruppen und Energieträgern. Alle drei 

Gesetze haben das ziel, den gesetzlichen Rahmen zur Bewältigung 

von außerordentlichen Krisenfällen abzugeben und können erst 

durch die Erlassung entsprechender Verordnungen aktiviert wer

den. 

An ein Auslau fen des Lebensmittelbewirtscha ftungsgesetzes LMBG 

ist nicht gedacht, da die Notwendigkeit eines gesetzlichen In

strumentariums besteht, um im Falle von Verknappungserscheinun

gen, die nicht mit marktwirtscha ftlichen Maßnahmen behoben wer

den können, die Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen und 

um all fällige von der EU beschlossene Lenkungsmaßnahmen umset

zen zu können. 

Das LMBG 1952 wurde bisher aus historischen Gründen immer nur 

be fristet verlängert, in der Regel jeweils um vier Jahre. Da 

derzeit jedoch über eine Bundesstaatsre form verhandelt wird, 

ist lediglich eine zweijährige Be fristung vorgesehen. 

Da das LMBG 1952 bereits 27-mal novelliert oder verlängert wur

de und diese Novellen teilweise sehr um fangreich waren, sodaß 

aus der Stamm fassung derzeit keine einzige Bestimmung mehr in 

Geltung ist, ist aus Gründen der Übersichtlichkeit ein gänzlich 

neues Lebensmittelbewirtscha ftungsgesetz vorgesehen. 
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Die einzige Änderung neben einer Anpassung an das Bundesmini

steriengesetz besteht darin, daß die vorbeugende Versorgungssi

cherung konkretisiert und eine jährliche Berichtspflicht vorge

sehen wird. Im übrigen wiederholt der vorliegende Entwurf eines 

Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz lediglich die Bestimmungen 

des LMBG 1952. 

Die Zustimmung des Bundesrates ist gern. Art. 44 Abs. 2 B -VG er

forderlich. 

Besonderer Teil: 

Zu Art. I: 

Die Verfassungsbestimmung im Art. I wird mit 31. Dezember 1998 

befristet. 

Zu den §§ 1 bis 4: 

Diese Bestimmungen werden unverändert gegenüber dem LMBG 1952 

beibehalten. Lediglich im § 4 Abs. 3 wird auf die jeweils gel

tende Fassung des Alkohol -Steuer - und Monopolgesetzes 1995 ver

wiesen. 

Zu den §§ 5 und 6: 

§ 9 des LMBG 1952 wird in zwei Paragraphe geteilt, da eine in

haltliche Trennung möglich ist. Aus Gründen der Systematik wer

den diese Bestimmungen im Anschluß an § 4 gereiht. Inhaltlich 

werden sie jedoch nicht geändert. 

Zu § 7 :  

Diese Bestimmung entspricht dem § 5 des LMBG 1952. 
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Zu S 8: 

Die vorbeugende versorgungssicherung wird im Abs. 2 entspre

chend dem Landesverteidigungsplan näher konkretisiert und eine 

jährliche Berichtp flicht vorgesehen. Des weiteren wird § 8 an 

die geänderten'Bestimmungen des Bundesministeriengesetzes adap

tiert. 

Zu den SS 9 bis 14: 

Diese Bestimmungen entsprechen den §§ 6a, 7, 8 und 8a bis 8c 

des LMBG 1952. 

Zu den SS 15 bis 18: 

Gegenüber dem LMBG 1952 werden diese Regelungen unverändert 

beibehalten (bisher §§ 9a, 10, 11 und 12) . 

Zu S 19: 

Das Außerkra fttreten wird entsprechend Art. I geregelt. 
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TEX T V E R  G L E ze H 

vorgeschlagener Text 

Lebensndttelbewirtschaftungsgesetz 1997 

Art ikel I 
(Verfassungsbest immung) 

(1) Die Erlassung und Aufhebung von Vorschr i ften, 
wie s ie im Lebensmitte lbewirtschaftungsgesetz 1952, 
BGBl. Nr. 183 in der Fassung der Bundesgesetze, 
BGBl. Nr. 25 0/1956, 78/1963, 411/197 0, 81 0/197 4, 

298/1976, 268/1978, 285/198 0, 262/198 4, 3 3 3/1988, 
377/1992 und 8 33/1995 sowie im Art. 11 des 
vorl iegenden Bundesgesetzes enthal ten s ind, sowie die 
Vol l z iehung dieser Vorschri ften s ind bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 1998 auch in den Belangen 
Bundessache, hins icht l ich derer das B-VG etwas anderes 
vors ieht. Die in diesen Vorschri ften geregelten 
Angelegenhe iten können unmittelbar von Bundesbehörden 
versehen werden. 

(2) Die Erlassung von Verordnungen des 
Bundesmin isters für Land- und Fors twirtschaft aufgrund 
des Art. 11 bedarf, sowe it derart ige Verordnungen 
n ic ht ausschl ießl ich die gänz l iche oder t e i lweise 
Aufhebung von Lenkungsmaßnahmen zum Gegenstand haben, 

der Zust immung des H auptausschusses des Nat iona lrates. 

(3) Bei Ge fahr in Verzug s ind Verordnungen des 
Bundesmin i s t ers für Land- und Forstwirtschaft aufgrund 
des Art. 11 gleichzeit ig mit dem Antrag auf Ertei lung 
der Zust immung des Hauptausschusses des Nat ionalrates 
zu erlassen. Verordnungen, deren Erlassung die 
Zust immung des Hauptausschusses des Nat ionalrates 

geltende Passung 

Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1952 

Art ikel I 
(Verfassungsbest immung) 

(1) Die Erlassung und Aufhebung von Vorschri ften, 
wie s ie im Lebensmitte lbewirtschaftungsgeset z 1952, 
BGBl. Nr. 18 3 in der Fassung der Bundesgesetze, 
BGBl. Nr. 25 0/1956, 78/1963, 411/197 0, 81 0/197 4, 

298/1976, 268/1978, 285/198 0, 26 2/198 4, 3 3 3/1988 und 
377/1992 sowie im Art. 11 des vorl i egenden 
Bundesgeset zes enthalten s ind, sowie die Vol l z iehung 
dieser Vorschri ften s ind bis zum Ablauf des 31 . 

. Dezember 1996 auch in den Be langen Bundessache, 
hins icht l ich derer das B-VG etwas anderes vors ieht. 
Die in diesen Vorschri ften gerege lten Angelegenhe i ten 
können unmitte lbar von Bundesbehörden versehen werden. 

(2) Die Erlassung von Verordnungen des 
Bundesmin isters für Land- und Forstwirtschaft aufgrund 
des Art. 11 bedar f, sowe i t  derartige Verordnungen 
n icht ausschl i eßl ich die gä n z l iche oder tei lwe ise 
Aufhebung von Lenkungsmaßnahmen zum Gegenstand haben, 

der Zust immung des Hauptausschusses des Nat ional rates. 

(3) Be i Ge fahr in Ver zug s ind Verordnungen des 

Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft aufgrund 
des Art. 11 gleichze i t ig mit dem Antrag auf Ertei lung 

der Zust immung des Hauptaus schusses des Nat ionalrates 
zu erlassen. Verordnungen, deren Erlassung die 
Zust immung des H auptausschusses des Nat ionalrates 
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TE X T V E R  G L EI C H 

vorgeschlagener Text 

nicht vorangegangen ist, s ind unver zügl ich au fzuheben, 
wenn der Hauptausschuß des Nat ionalrates ihr e  
Erlassung nicht oder n icht innerhalb der dem Einlangen 
des Antrages fo lgenden Wo che zust immt. 

( 4) Beschlüsse des Hauptausschusses des 
Nat ionalrates, mit denen die in den Abs. 2 und 3 
erwahnte Zust immung er teil t  wird, können nur in 
Anwesenhe it von mindestens der Ha l f  te seiner 
Mi tgl ieder und mit einer Mehrhe it von zwei Dr itteln 
der abgegebenen St immen ge faßt werden. 

(5) Dieser Ar t ike l tr i t t  mit 1. Janner 1997 in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 1998 außer 
Kraft. 

(6) Mit der Vol l z iehung dieses Ar t ikel s  ist die 
Bundesregierung betraut. 

A r t i k e 1 I I  

§ 1 .  (1)  Der Bundesminister für Land- und 
For stwirtschaft kann durch Verordnung für die in Abs. 
4 genannten War en im Falle e iner unmittelbar drohenden 
Störung der Versorgung oder zur Behebung e iner ber e i t s  
e i ngetretenen Störung unbedingt er forderl iche 
Lenkungsmaßnahmen anordnen, so fern diese Störungen 
1. keine saiso nale Verknappungser sche inung dar stel len 

und 

2. durch marktko nforme Maßnahmen n icht, n i cht 

geltende Passung 

nicht vorangegangen i s t, s ind unver zügl ich auf zuheben, 
wenn der Hauptausschuß des Nat ionalrates ihre 
Er lassung nicht oder n i cht innerha lb der dem Einlangen 
des Antrages fo lgenden Wo che zust immt. 

( 4) Beschlüsse des Hauptausschusses des 
Nat ionalrates, mit denen die in den Abs. 2 und 3 
erwahnte Zust immung er teil t  wird, können nur in 
Anwesenhe it von mindes tens der Hal f te se iner 
Mitgl ieder und mit e iner Mehrhe it von zwe i Dr itteln 
der abgegebenen St immen ge faßt werden. 

(5) Dieser Ar t ikel tr itt mit 1. Janner 1996 in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 1996 außer 
Kra f t. 

(6) Mit der Voll z i ehung dieses Ar tikel s ist die 
Bundesregierung betraut. 

A r t i k e 1 I I  

§ 1. (1) Der Bundesmi n i ster für Land- und 
For stwir t schaft kann dur ch Verordnung für die in Abs. 
3 genannten War en im Fal l e  e iner unmittelbar drohenden 
Störung der Ver sorgung oder zur Behebung einer ber e i t s  
eingetretenen Störung unbedingt er forderl iche 
Lenkungsmaßnahmen anordnen, so fern diese Störungen 

1. ke ine saisonale Ver knappungser sche inung darstell en 
und 

2 .  dur ch marktkonforme Maßnahmen nicht, nicht 
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TEX T V E R  G L EI C H 

vorgesohlagener Text 

recht z e i t ig oder nur mit unverha l t n ismaßigen 
M itteln abgewendet oder behoben werden können. 

(2) Lenkungsmaßnahmen können auch ergr i f fen 
werden, sowe it es zur Erfül lung völkerrecht l ic her 
Verpf l ichtungen zur Inkraftset zung von entsprechenden 
Maßnahmen erforderlich i s t. 

(3) Lenkungsmaßnahmen gema ß  § 2 haben zum Z i e l, 

e i ne ungestörte Erzeugung und Vertei lung von Waren 
au frecht zu erhal ten oder wieder herzuste l len, um die 

gesamte Bevölkerung und sonst ige Bedarfstrager, 
e inschl ießlich j ener der mil ita r i schen 
Landesverte idigung, ausre ichend zu versorgen. H iebe i 
i s t  sowohl auf die gesamtwirtschaft l ich zweckmaßigste 
Nutzung der Waren als auch au f bestehende 
völkerrecht l iche Verpf l ichtungen Bedacht zu nehmen. 

(4) Für folgende Waren - im folgenden Waren 
genannt - können Lenkungsmaßnahmen ergr i f fen werden : 

1. Lebensmittel e inschl ießlich Trinkwasser, 
2. Marktordnungswaren im sinne des § 95 
Marktordnungsgesetz 1985, BGBI. Nr. 210, in der j ewe i l s  

geltenden Fassung, sonst ige landwirtschaft l iche 
Erzeugnisse und Tiere, die für die Gewinnung von 
Lebensmitteln geeignet s ind, 
3. Düngemittel, 
4. P f lanzenschu t zmittel, 
5. Futtermittel und 
6. Saat- und P f lanzgut. 

geltende Passung 

recht z e i t ig oder nur mit unverha ltni smaßigen 
M itteln abgewendet oder behoben werden können. 

(la) Lenkungsmaßnahmen können auch ergri f fen 
werden, sowe it es zur Erfül lung völkerrecht l icher 
Verp f l ichtungen zur Inkraft set zung von entsprechenden 
Maßnahmen erforde r l ich ist. 

(2) Lenkungsmaßnahmen gemaß § 2 haben zum Z i e l, 
eine ungestörte Erzeugung und Vertei lung von Waren 
aufrecht zu erhalten oder wieder herzustellen, um die 
gesamte Bevölkerung und sonst ige Bedarfstrager, 
einschl ießl ich j ener der m i l ita r i schen 
Landesverteidigung, ausreichend zu versorgen. Hiebe i 
ist sowohl au f die gesamtwirtschaft l ich zweckmaßigste 
Nut zung der Waren als auch auf bestehende 
völkerrecht l iche Verpfl ichtungen Bedacht zu nehmen. 

(3) Für folgende Waren - im folgenden Waren 
genannt - können Lenkungsmaßnahmen ergri ffen werden : 

1. Lebensmittel e inschl ieß l ich Trinkwasser, 
2. Marktordnungswaren im Sinne des § 95 

Marktordnungsgesetz 1985, BGBI. Nr. 210, in der 

jewe i l s  geltenden Fassung, sonst ige 
landwirtschaft l iche Erzeugni sse und Tiere, die für 
die Gewinnung von Lebensmitteln geeignet s ind, 

3. Düngemittel, 
4. P f lanzenschu t zmittel, 
5. Futtermittel und 
6. Saat- und P f lanzgut. 
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T E X T V E R G L EI C H 

vorgesohlagener Text 

(5) Waren, die für Zwecke der m i l itärischen 
Landesverteidigung vorrä t ig gehal ten werden, dürfen 
diesen Zwec ken n icht ent zogen werden. 

(6) Waren, die in das Bundesgebiet durch 
kari tat ive H i l fsakt ionen e inge führt oder verbracht und 

dem karitat iven Zweck zuge führt werden, unterl iegen 
n icht der Bewirtschaftung auf Grund dieses 
Bundesgesetzes. 

(7) Waren, die im Zei tpunkt des Inkrafttretens von 
Lenkungsmaßnahmen bere i t s  im Eigentum oder zur 
Verfügung eines Landes oder e iner Gemeinde stehen oder 
für die Versorgung der eigenen Bevölkerung vorrä t ig 
gehal ten werden, dürfen diesen Zwecken nicht ent zogen 

werden. 

§ 2. (1) Lenkungsmaßnahmen s ind 

1. Gebote, Verbote und die Anordnung von 
Bewi l l igungsp f l ichten hins icht l ich der P rodukt ion, 
des Transportes, der Lagerung, der Verte i lung, der 
Abgabe, des Bezuges, der Verbringung, der Ein- und 
Aus fuhr sowie der Verwendung von Waren ; 

2. Anwei sungen an Bes it zer oder andere 

Verfügungsberecht igte von Transport-, Lager- und 
Vertei lungseinrichtungen für gemä ß  Z 1 gelenkte 
Waren ; 

3. das Verbot des gewerbl ichen Verkau fes der gemä ß  Z 1 
gelenkten Waren mit Ausnahme von 
leichtverderbl ichen Lebensmi t t e l n  des tägl ichen 
Bedarfes auf die Dauer von bis zu 48 Stunden. In 
dieser Fr ist s ind Zei t räume, die auf einen Sonntag 

oder geset z l ichen Feiertag f a l len, n icht 

geltende Fassung 

(4) Waren, die für Zwecke der mil itä r i schen 
Landesverteidigung vorrä t ig gehal ten werden, dürfen 
diesen Zwecken n icht ent zogen werden. 

(5) Waren, die in das Bundesgebiet durch 
karitat ive H i l f sakt ionen e ingeführt oder verbracht und 
dem kar itat iven Zweck zugeführt werden, unterl iegen 
nicht der Bewirtschaftung auf Grund dieses 

Bundesgeset zes. 

(6) Waren, die im Zeitpunkt des I nkra fttretens von 
Lenkungsmaßnahmen bere its im Eigentum oder zur 
Ver fügung eines Landes oder einer Geme inde stehen oder 
für die Versorgung der e igenen Bevölkerung vorrä t ig 
gehalten werden, dürfen diesen Zwecken nicht ent zogen 

werden. 

§ 2. (1) Lenkungsmaßnahmen s ind 

1. Gebote, Verbote und die Anordnung von 
Bewi l l igungspf l ichten hinsicht l ich der P roduktion, 
des Transportes, der Lagerung, der Verte i lung, der 
Abgabe, des Bezuges, der Verbringung, der Ein- und 
Aus fuhr sowie der Verwendung von Waren ; 

2. Anwe isungen an Bes it zer oder andere 

Verfügungsberecht igte von Transport -, Lager- und 
Vertei lungse inrichtungen für gemäß Z 1 gelenkte 
Waren ; 

3. das Verbot des gewerbl ichen Verkaufes der gemä ß  Z 1 
gelenkten Waren mit Ausnahme von 
leichtverderbl ichen Lebensmi tteln des täg l ichen 

Bedarfes auf die Dauer von bis zu 48 Stunden. In 
dieser Frist s ind Zeiträume, die auf e inen Sonntag 

oder geset z l ichen Fe iertag fal len, n icht 
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einzurechnen. 

(2) Eine Verordnung nach § 1 Abs. 1 kann vorsehen , 
daß das Eigentum an Waren , die dauernde oder 
zeitwe i l ige Einraumung , Einschra nkung oder Aufhebung 
von dingl ichen und obl igator isc hen R echten an Waren im 
Wege der Ente ignung in Anspruch genommen werden kann. 

§ 3 .  Eine Verordnung nach § 1 Abs. 1 kann auch 

fest legen , - sowe it dies zur Erreichung der in § 1 
genannten Ziele erforderl ich ist - daß insbesondere 

Brotgetre ide ( Roggen , Wei zen , Tri t icale und deren 
Gemenge) , sowe it dieses für den menschl ichen Genuß 
gee ignet i s t ,  weder verfüttert noch mit anderem 
Getreide oder mit Futtermitteln vermischt oder zu 
solchen verarbe itet werden darf. 

§ 4 .  ( 1 )  Eine Verordnung nach § 1 Abs. 1 kann auch 

fest legen , - sowe it dies zur Erreichung der in § 1 
genannten Ziele erforderl ich i s t  - daß insbesondere 
Getre ide ( R oggen , We i zen , Gerste ,  Tri t ic a l e ,  Hafer , 
Buchwei zen , H i rse , Mais , R e i s  und deren Gemenge) sowie 
Kartoffe l n , sowe i t  diese Waren auf Grund behördl icher 
Fes t s t e l lung für den menschl ichen Genuß oder für Füt
terungs zwec ke gee ignet s ind , zur Herstel lung von 
Alkohol ohne besondere behördl iche Genehmigung n icht 
verwendet werden dürfen. 

(2) D ie Herstel lung von Alkohol aus anderen 
landwirtschaf t l ichen Erzeugnissen kann Beschra nkungen 
unterworfen werden. 

geltende Fas sung 

einzurec hnen. 

(2) Eine Verordnung nach § 1 Abs . 1 kann vorsehen , 
daß das Eigentum an Waren , die dauernde oder 
zeitwe i l ige Einraumung , Einschra nkung oder Aufhebung 
von dingl ichen und obl igatorischen R echten an Waren im 
Wege der Enteignung in Anspruch genommen werden kann. 

§ 3 .  Eine Verordnung nach § 1 Abs. 1 kann auch 

fest legen , - sowe it dies zur Erre ichung der in § 1 
genannten Ziele er forder l ich ist - daß insbesondere 
Brotgetre ide (Roggen , We i zen , Tri t icale und deren 
Gemenge) , sowe it dieses für den menschl ichen Genuß 
geeignet ist , weder verfüttert noch mit ander em 
Getre ide oder mit Futtermitteln vermischt oder zu 
solchen verarbe itet werden darf. 

§ 4 .  (1) Eine Verordnung nach § 1 Abs. 1 kann auch 
fest legen , - sowe it dies zur Erreichung der in § 1 
genannten Ziele er forder l ich ist - daß insbesondere 
Getreide ( R oggen , Wei zen , Gerste , Tri t ic a l e ,  Hafer,  
Buchwe i zen , H i rs e ,  Mais , Reis und deren Gemenge) sowie 
Kartoffeln , sowe it diese Waren auf Grund behörd l icher 
Feststel lung für den menschl ichen Genuß oder für Füt
terungs zwec ke gee ignet s ind , zur Herstel lung von 
Alkohol ohne besondere behördl iche Genehmigung n icht 
verwendet werden dürfen. 

(2) D ie Herstel lung von Alkohol aus anderen 
landwirtscha f t l ichen Erzeugnis sen kann Beschra nkungen 
unterworfen werden. 

• 
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(3) Durch die Abs. 1 und 2 werden die 
monopolrechtlichen Bestimmungen des Alkohol-Steuer und 
Monopolgesetzes 1995, BGBI. Nr. 703/1994 in der jeweils 
geltenden Fassung nicht berührt. 

§ 5. (1) Der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft kann, 
1. sofern eine Störung der Versorgung nur Teile des 

Bundesgebietes bedroht oder betrifft und eine 
solche Störung dadurch besser abgewendet oder 
behoben werden kann, die Landeshauptmanner jener 
Lander, in denen die von dieser Störung der 
Versorgung bedrohten oder betroffenen Teile des 
Bundesgebietes liegen, oder 

2. wenn auf Grund der Art und des Umfanges der 
unmittelbar drohenden oder bereits eingetretenen 
Störung der Versorgung die bei der Anordnung von 
Lenkungsmaßnahmen zu berücksichtigenden Umstande in 
Teilen des Bundesgebietes verschieden sind oder 
dies sonst im Interesse der Zweckmaßigkeit, 
Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen 
ist, 

die Landeshauptmanner durch Verordnung beauftragen, 
die ihm auf Grund dieses Bundesgesetzes zustehenden 
Befugnisse in ihrer Gesamtheit, einzeln oder in 
Verbindung miteinander in seinem Namen auszuüben. 

(2) Vor Erlassung oder Aufhebung von Verordnungen 
hat der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
den Bundeslenkungsausschuß ( §  8 Abs. 3) und der 
Landeshauptmann den Landeslenkungsausschuß ( §  8 Abs. 
4) anzuhören. Die Anhörung des zustandigen Ausschusses 
hat bei Gefahr im Verzug zu entfallen. Er ist jedoch 
nachtraglich unverzüglich mit der Angelegenheit zu 

geltende Fassung 

(3) Durch die Abs. 1 und 2 werden die 
monopolrechtlichen Bestimmungen des Alkohol -Steuer und 
Monopolgesetzes 1995, BGBI. Nr. 703/1994 nicht berührt. 

§ 9. (1) Der Bundesminister für Land - und 
Forstwirtschaft kann, 
1. sofern eine Störung der Versorgung nur Teile des 

Bundesgebietes bedroht oder betrifft und eine 
solche Störung dadurch besser abgewendet oder 
behoben werden kann, die Landeshauptmanner jener 
Lander, in denen die von dieser Störung der 
Versorgung bedrohten oder betroffenen Teile des 
Bundesgebietes liegen, oder 

2. wenn auf Grund der Art und des Umfanges der 
unmittelbar drohenden oder bereits eingetretenen 
Störung der Versorgung die bei der Anordnung von 
Lenkungsmaßnahmen zu berücksichtigenden Umstande in 
Teilen des Bundesgebietes verschieden sind oder 
dies sonst im Interesse der Zweckmaßigkeit, 
Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen 
ist, die Landeshauptmanner 

durch Verordnung beauftragen, die ihm auf Grund dieses 
Bundesgesetzes zustehenden Befugnisse in ihrer 
Gesamtheit, einzeln oder in Verbindung miteinander in 
seinem Namen auszuüben. 

(2) Vor Erlassung oder Aufhebung von Verordnungen 
hat der Bundesminister für Land - und Forstwirtschaft 
den Bundeslenkungsausschuß ( §  6 Abs. 2) und der 
Landeshauptmann den Landeslenkungsausschuß (§  6 Abs. 
3) anzuhören. Die Anhörung des zustandigen Ausschusses 
hat bei Gefahr im Verzug zu entfallen. Er ist jedoch 
nachtraglieh unverzüglich mit der Angelegenheit zu 
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befassen. 

§ 6. (1) Die Durchführung von Verordnungen und die 
Kontrolle ihrer Einhaltung obliegt den Behörden der 
allgemeinen staatlichen Verwaltung sowie den Gemeinden 
im übertragenen Wirkungsbereich. Die Aufgaben, die'von 
den einzelnen Behörden wahrzunehmen sind, sind in den 
die Lenkungsmaßnahmen anordnenden Verordnungen unter 
Berücksichtigung der Zweckmäßigkeit, Einfachheit, 
Raschheit, Kostenersparnis sowie Wirksamkeit der 
Durchführung festzulegen. 

(2) Wenn es im Interesse der Zweckmäßigkeit, 
Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen 
ist, ist durch Verordnung des Bundesministers für 
Land- und Forstwirtschaft zur Durchführung von 
Lenkungsmaßnahmen oder zur Vorbereitung dieser 
Maßnahmen hinsichtlich Marktordnungswaren im Sinne des 
§ 95 Marktordnungsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 210, in der 
jeweils geltenden Fassung, die Agrarmarkt Austria 
heranzuziehen. Hinsichtlich der übrigen in § 1 Abs. 4 
Z. 2 genannten Waren kann die Agrarmarkt Austria 
herangezogen werden. 

(3) Im Falle des Abs. 2 untersteht die Agrarmarkt 
Austria hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit ihrer 
Vollziehung dem Weisungs - und Aufsichtsrecht des 
Bundesministers für Land - und Forstwirtschaft. 

(4) Der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft und - soweit die Agrarmarkt Austria 
gemäß Abs. 2 herangezogen wird - auch die Agrarmarkt 
Austria sind ermächtigt, zum Zwecke der Durchführung 
der Lenkungsmaßnahmen oder zur Vorbereitung der 
Durchführung dieser Maßnahmen Daten im Sinne des 

geltende Passung 

befassen. 

(3) Die Durchführung von Verordnungen und die 
Kontrolle ihrer Einhaltung obliegt den Behörden der 
allgemeinen staatlichen Verwaltung sowie den Gemeinden 
im übertragenen Wirkungsbereich. Die Aufgaben, die von 
den einzelnen Behörden wahrzunehmen sind, sind in den 
die Lenkungsmaßnahmen anordnenden Verordnungen unter 
Berücksichtigung der Zweckmäßigkeit, Einfachheit, 
Raschheit, Kostenersparnis sowie Wirksamkeit der 
Durchführung festzulegen. 

(4) Wenn es im Interesse der Zweckmäßigkeit, 
Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen 
ist, ist durch Verordnung des Bundesministers für 
Land - und Forstwirtschaft zur Durchführung von 
Lenkungsmaßnahmen oder zur Vorbereitung dieser 
Maßnahmen hinsichtlich Marktordnungswaren im Sinne des 
§ 95 Marktordnungsgesetzes 1985, BGBl. Nr. 210, in der 
jeweils geltenden Fassung, die Agrarmarkt Austria 
heranzuziehen. Hinsichtlich der übrigen in § 1 Abs. 3 
Z. 2 genannten Waren kann die Agrarmarkt Austria 
herangezogen werden. 

(5) Im Falle des Abs. 4 untersteht die Agrarmarkt 
Austria hinsichtlich der Gesetzmäßigkeit ihrer 
Vollziehung dem Weisungs - und Aufsichtsrecht des 
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft. 

(6) Der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft und - soweit die Agrarmarkt Austria 
gemäß Abs. 4 herangezogen wird - auch die Agrarmarkt 
Austria sind ermächtigt, zum Zwecke der Durchführung 
der Lenkungsmaßnahmen oder zur Vorbereitung der 
Durchführung dieser Maßnahmen Daten im Sinne des 

• 
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Datenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 565/1978, in der jeweils 
geltenden Fassung über Waren zu benützen. 

§ 7. Verordnungen nach diesem Bundesgesetz sind im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kundzumachen und treten 
mit Beginn des Tages der Kundmachung in Kraft, sofern 
nicht ein spaterer Zeitpunkt für das Inkrafttreten 
bestimmt wird. Ist eine Kundmachung im "Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung" nicht oder nicht zeitgerecht möglich, 
ist die verordnung in anderer geeigneter Weise -
insbesondere durch Rundfunk oder sonstige akustische 
Mittel oder Veröffentlichung in einem oder mehreren 
periodischen Medienwerken, die Anzeigen 
veröffentlichen, insbesondere in Tageszeitungen -
kundzumachen. 

§ 8. (1) Zur Begutachtung von 
Verordnungsentwürfen, zur Beratung und Empfehlung von 
anderen Vollzugsmaßnahmen sowie zur Beratung in Fragen 
der vorbeugenden Versorgungssicherung für die im § 1 

Abs. 4 genannten Waren hat sich 
1. der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

eines Bundeslenkungsausschusses und 
2. der jeweilige Landeshauptmann eines 

Landeslenkungsausschusses 
zu bedienen. 

(2) Grundsatzliehe Fragen der vorbeugenden 
Versorgungssicherung beinhalten insbesondere 
Planungstatigkeiten in personeller und 
organisatorischer Hinsicht sowie die Schaffung der 
empirischen und methodischen Grundlagen. Ober diese 
Tatigkeiten ist vom Bundeslenkungsausschuß dem 

geltende Fassung 

Datenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 565/1978, in der jeweils 
geltenden Fassung, über Waren zu benützen. 

§ 5. Verordnungen nach diesem Bundesgesetz sind im 
"Amtsblatt zur Wiener Zeitung" kundzumachen und treten 
mit Beginn des Tages der Kundmachung in Kraft, sofern 
nicht ein spaterer Zeitpunkt für das Inkrafttreten 
bestimmt wird. Ist eine Kundmachung im "Amtsblatt zur 
Wiener Zeitung" nicht oder nicht zeitgerecht möglich, 
ist die Verordnung in anderer geeigneter Weise -
insbesondere durch Rundfunk oder sonstige akustische 
Mittel oder Veröffentlichung in einem oder mehreren 
periodischen Medienwerken, die Anzeigen 
veröffentlichen, insbesondere in Tageszeitungen -
kundzumachen. 

§ 6. (1) Zur Begutachtung von Verordnungsentwürfen, 
zur Beratung und Empfehlung von anderen 
Vollzugsmaßnahmen sowie zur Beratung in Fragen der 
vorbeugenden Versorgungssicherung für die im § 1 Abs. 
3 genannten Waren hat sich 
1. der Bundesminister für Land - und Forstwirtschaft 

eines Bundeslenkungsausschusses und 
2. der jeweilige Landeshauptmann eines 

Landeslenkungsausschusses 
zu bedienen. 

• 
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Bundesminister für Land - und Forstwirtschaft und von 
den Landeslenkungsausschüssen den jeweiligen 
Landeshauptmannern jahrlich zu berichten. 

(3) Dem Bundeslenkungsausschuß haben als 
Mitglieder anzugehören: 

1. ein Vertreter des Bundeskanzlers, zwei Vertreter 
des Bundesministers für Land - und Forstwirtschaft 
sowie je ein Vertreter der Bundesminister für 
auswartige Angelegenheiten, für wirtschaftliche 
Angelegenheiten, für Arbeit und Soziales, für 
Finanzen, für Gesundheit und Konsumentenschutz, für 
Inneres, für Landesverteidigung, für Umwelt, Jugend 
und Familie und für Wissenschaft, Verkehr und 
Kunst, 

2. je zwei Vertreter der Prasidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern österreichs, der 
Bundesarbeitskammer, der wirtschaftskammer 
österreich und des österreichischen 
Gewerkschaftsbundes, 

3. je ein Vertreter jedes Landes, 
4. ein Vertreter der Agrarmarkt Austria, 
5. je ein Vertreter des österreichischen 

Gemeindebundes und des österreichischen 
Stadtebundes. 

(4) Dem Landeslenkungsausschuß haben als 
Mitglieder jedenfalls anzugehören: 
1. je ein Vertreter der Bundesminister für Land- und 

Forstwirtschaft, für wirtschaftliche 
Angelegenheiten, für Inneres und für 
Landesverteidigung, 

2. je ein Vertreter der Landwirtschaftskammer, der 

geltende Passung 

(2) Dem Bundeslenkungsausschuß haben als Mitglieder 
anzugehören: 

1. ein Vertreter des Bundeskanzlers, zwei Vertreter 
des Bundesministers für Land - und Forstwirtschaft 
sowie je ein Vertreter der Bundesminister für 
auswartige Angelegenheiten, für wirtschaftliche 
Angelegenheiten, für Arbeit und Soziales, für 
Finanzen, für Gesundheit und Konsumentenschutz, für 
Inneres, für Jugend und Familie, für 
Landesverteidigung, für Umwelt und für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr, 

2. je zwei Vertreter der Prasidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern österreichs, der 
Bundesarbeitskammer, der Wirtschaftskammer 
Österreich und des österreichischen 
Gewerkschaftsbundes, 

3. je ein Vertreter jedes Landes, 
4. ein Vertreter der Agrarmarkt Austria, 
5. je ein Vertreter des österreichischen 

Gemeindebundes und des österreichischen 
Stadtebundes. 

(3) Dem Landeslenkungsausschuß haben als Mitglieder 
jedenfalls anzugehören: 
1. je ein Vertreter der Bundesminister für Land - und 

Forstwirtschaft, für wirtschaftliche 
Angelegenheiten, für Inneres und für 
Landesverteidigung, 

2. je ein Vertreter der Landwirtschaftskammer, der 
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Kammer für Arbe iter und Angestellte, der 
W irtschaftskammer sow ie des österre ich ischen 
Gewerkschaftsbundes in dem jewe il igen Land. 

(5) Für jedes M itgl ied ist e in Ersatzm itgl ied zu 
bestellen. Der Vertreter des Bundeskanzlers und dessen 
Ersatzm itgl ied s ind durch den Bundeskanzler, d ie 
Vertreter der Bundesm in ister und deren 
Ersatzm itgl ieder s ind jewe ils durch den entsendenden 
Bundesm in ister zu bestellen und zu entlassen. D ie im 
Abs. 3 Z 2 und Abs. 4 Z 2 genannten M itgl ieder 
(Ersatzm itgl ieder) s ind von der jewe ils entsendenden 
Interessenvertretung, d ie im Abs. 3 Z 3 genannten 
M itgl ieder (Ersatzm itgl ieder) s ind durch den 
zuständ igen Landeshauptmann, d ie im Abs. 3 Z 4 
genannten M it gl ieder (Ersatzm itgl ieder) s ind vom 
Vorstand der Agrarmarkt Austr ia, d ie im Abs. 3 Z 5 
genannten M itgl ieder (Ersatzm itgl ieder) s ind von der 
entsendenden Stelle namhaft zu machen. D ie M itgl ieder 
(Ersatzm itgl ieder) nach Abs. 3 Z 2 b is Z 5 s ind vom 

Bundesm in ister für Land - und Forstw irtschaft und jene 
nach Abs. 4 Z 2 vom jewe il igen Landeshauptmann zu 
bestellen und zu entlassen. D ie M itgl ieder 
(Ersatzm itgl ieder) gemäß Abs. 3 und 4 üben ihre 

Funkt ion ehrenamtl ich aus. 

(6) D ie im Abs. 3 Z 2 und 5 und Abs. 4 Z 2 
genannten M itgl ieder (Ersatzm itgl ieder) haben Anspruch 
auf Ersatz der ihnen aus ihrer Tät igke it im 
jewe il igen Ausschuß erwachsenden Barauslagen. 

(7) Außer den in den Abs. 3 und 4 genannten 
M itgl iedern (Ersatzm itgl iedern) können m it Zust immung 

geltende Fassung 

Kammer für Arbe iter und Angestellte, der 
W irtschaftskammer sow ie des österre ich ischen 
Gewerkschaftsbundes in dem jewe il igen Land. 

(4) Für jedes M itgl ied ist e in Ersatzm itgl ied zu 
bestellen. Der Vertreter des Bundeskanzlers und dessen 
Ersatzm itgl ied s ind durch den Bundeskanzler, d ie 
Vertreter der Bundesm in ister und deren 
Ersatzm itgl ieder s ind jewe ils durch den entsendenden 
Bundesm in ister zu bestellen und zu entlassen. D ie im 
Abs. 2 Z 2 und Abs. 3 Z 2 genannten M itgl ieder 
(Ersatzm itgl ieder) s ind von der jewe ils entsendenden 
Interessenvertretung, d ie im Abs. 2 Z 3 genannten 
M itgl ieder (Ersatzm itgl ieder) s ind durch den 
zuständ igen Landeshauptmann, d ie im Abs. 2 Z 4 
genannten M itgl ieder (Ersatzm itgl ieder) s ind vom 
Vorstand der Agrarmarkt Austr ia, d ie im Abs. 2 Z 5 
genannten M itgl ieder (Ersatzm itgl ieder) s ind von der 
entsendenden Stelle namhaft zu machen. D ie M itgl ieder 
(Ersatzm itgl ieder) nach Abs. 2 Z 2 b is Z 5 s ind vom 

Bundesm in ister für Land- und Forstw irtschaft und jene 
nach Abs. 3 Z 2 vom jeweil igen Landeshauptmann zu 
bestellen und zu entlassen. D ie M itgl ieder 
(Ersatzm itgl ieder) gemäß Abs . 2 und 3 üben ihre 
Funkt ion ehrenamtl ich aus. 

(5) D ie im Abs. 2 Z 2 und 5 und Abs. 3 Z 2 
genannten M itgl ieder (Ersatzm itgl ieder) haben Anspruch 
auf Ersatz der ihnen aus ihrer Tät igke it im 
jewe il igen Ausschuß erwachsenden Barauslagen. 

( 6) Außer den in den Abs. 2 und 3 genannten 
M itgl iedern (Ersatzm itgl iedern) können m it Zust immung 
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de s Vor sitzenden weitere Per sonen als Sachver ständige 
an den Sitzungen de s jeweiligen Au s schu sse s  
teilnehmen. 

§ 9. (1 ) Den Vor sitz im Bunde slenkung sau sschuß 
führt der Bunde smini ster für Land - und For stwirt schaft 
und im jeweiligen Lande slenkungsau s schuß der 
zu ständige Lande shauptmann. Der Bunde smini ster für 
Land - und For stwirt schaft kann sich dabei durch einen 
Beamten de s Bunde smini steriums für Land- und 
For stwirtschaft und der jeweilige, Lande shauptmann 
durch einen Beamten de s Amte s der Lande sregierung 
vertreten la ssen. 

(2) Die Au sschü sse nach § 6 Abs. 3 und 4 haben 
ihre Ge schäft sordnung mit einfacher Mehrheit zu 
be schließen. Die Ge schäft sordnung hat die Tätigkeit 
de s jeweiligen Au sschu sse s  möglich st zweckmäßig zu 
regeln und vorzu sehen, daß die Be schlußfähigkeit nach 
ordnung sgemäßer Ladung der Mitglieder unter 
Bekanntgabe der Tage sordnung gegeben i st, wenn 
minde sten s zwei Drittel der Mitglieder 
(Er satzmitglieder) anwe send sind. Sollte jedoch zu 

Beginn der Sitzung die erforderliche Anzahl der 
Mitglieder (Er satzmitglieder) nicht anwe send sein, so 
hat der jeweilige Au sschuß eine Stunde nach dem in der 
Einladung genannten Termin neuerlich zu sammenzutreten 
und die Tage sordnung ohne Rück sicht auf die Zahl der 
anwe senden Mitglieder (Er satzmitglieder) zu behandeln. 

(3) Die Ge schäft sordnung hat weiter s vorzu sehen, 
daß in jenen Fällen, in denen sich die anwe senden 
Mitglieder (Er satzmitglieder) nicht auf eine 

geltende Fassung 

de s Vor sitzenden weitere Per sonen al s Sachver ständige 
an den Sitzungen de s jeweiligen Au sschu sse s  
teilnehmen. 

§ 6 a. (1 ) Den Vor sitz im Bunde slenkung sau sschuß 
führt der Bunde sminister für Land - und For stwirt schaft 
und im jeweiligen Landeslenkung sau sschuß der 
zu ständige Lande shauptmann. Der Bunde smini ster für 
Land- und For stwirtschaft kann sich dabei durch einen 
Beamten de s Bunde smini sterium s für Land - und 
For stwirt schaft und der jeweilige Lande shauptmann 
durch einen Beamten de s Amte s der Lande sregierung 
vertreten lassen. 

(2) Die Au sschü sse nach § 6 Abs. 2 und 3 haben ihre 
Ge schäft sordnung mit einfacher Mehrheit zu 
be schließen .  Die Ge schäft sordnung hat die Tät igkeit 
de s jeweiligen Au sschusse s  möglich st zweckmäßig zu 
regeln und vorzu sehen, daß die Be schlußfähigkeit nach 
ordnung sgemäßer Ladung der Mitglieder unter 
Bekanntgabe der Tage sordnung gegeben i st, wenn 
minde sten s zwei Drittel der Mitglieder 
(Er satzmitglieder) anwe send sind. Sollte jedoch zu 

Beginn der Sitzung die erforderliche Anzahl der 
Mitglieder (Er satzmitglieder) nicht anwe send sein, so 
hat der jeweilige Au sschuß eine Stunde nach dem in der 
Einladung genannten Termin neuerlich zu sammenzutreten 
und die Tage sordnung ohne Rück sicht auf die Zahl der 
anwe senden Mitglieder (Er satzmitglieder) zu behandeln. 

(3) Die Ge schäft sordnung hat weiter s vorzu sehen, 
daß in jenen Fällen, in denen sich die anwe senden 
Mitglieder (Er satzmitglieder) nicht auf eine 

48/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
32 von 39

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



,,�'. \�·V::·' _ _  

- 1 2  -
T E X  T Y E R 0 L E I  C H 

vorgeschlagener Text 

einheitliche Stellungnahme einigen, die Stellungnahmen 
alle r anwesenden Mitgliede r (E rsatzmitgliede r) im 
Sitzungsp rotokoll wiede rzugeben sind. 

(4) Die Geschäftso rdnung des 
Bundeslenkungsausschusses ist vom Bundesministe r für 
Land - und Fo rstwirtschaft und die Geschäftso rdnung des 
jeweiligen Landeslenkungsausschusses vom zuständigen 
Landeshauptmann zu genehmigen. Die Genehmigung ist zu 
e rteilen, wenn die Geschäftso rdnung den 
Vo raussetzungen de r Abs. 2 und 3 entspricht. 

§ 1 0. (1 ) Rechtsgeschäfte, die nach dem 
Ink rafttreten eine r au f Grund dieses Bundesgesetzes 
e rlassenen Ve ro rdnung getätigt wo rden sind, sind 
soweit rechtsunwi rksam, als ih re E rfüllung einem in 
de r Vero rdnung ausgesp rochenen Ve rbot zuwide rlaufen 
würde. 

( 2) Rechtsgeschäfte, die vor dem Ink raftt reten von 
auf Grund dieses Bundesgesetzes e rlassenen 
Ve ro rdnungen abgeschlossen, jedoch noch nicht ode r 
nicht vollständig e rfüllt wu rden, we rden aufgehoben, 
soweit sie noch nicht e rfüllt sind und die E rfüllung 
einem ausgesprochenen Verbot zuwide rlaufen würde. 

§ 11. (1 ) Jede rmann ist ve rpflichtet, den mit de r 
Lenkung befaßten Behö rden auf Verlangen jene Nachweise 
zu e rbringen, jene Auskünfte zu e rteilen sowie jene 
Daten zu übe rmitteln ode r zu übe rlassen, die zu r 
Durchfüh rung der Lenkungsmaßnahmen oder zu r 
Vo rbe reitung de r Du rchführung diese r Maßnahmen 

geltende Pas sung 

einheitliche Stellungnahme einigen, die Ste l lungnahmen 
alle r anwesenden Mitgliede r (E rsatzmitgliede r) im 
Sitzungsprotokoll wiede rzugeben sind. 

(4) Die Geschäftso rdnung des 
Bundeslenkungsausschusses ist vom Bundesministe r für 
Land - und Forstwi rtschaft und die Geschäftso rdnung des 
jeweiligen Landeslenkungsausschusses vom zuständigen 
Landeshauptmann zu genehmigen. Die Genehmigung ist zu 
erteilen, wenn die Geschäftso rdnung den 
Vo raussetzungen de r Abs. 2 und 3 entspricht. 

§ 7. (1 ) Rechtsgeschäfte, die nach dem 
Ink raftt reten eine r auf Grund dieses Bundesgesetzes 
e rlassenen Verordnung getätigt wo rden sind, sind 
soweit rechtsunwi rksam, als ih re E rfüllung einem in 
de r Ve ro rdnung ausgesp rochenen Ve rbot zuwide rlaufen 
wü rde. 

(2) Rechtsgeschäfte, die vo r dem Ink raftt reten von 
auf Grund dieses Bundesgesetzes e rlassenen 
Ve ro rdnungen abgeschlossen, jedoch noch nicht oder 
nicht vollständig e rfüllt wu rden, we rden aufgehoben, 
soweit sie noch nicht e rfüllt sind und die E rfüllung 
einem ausgesp rochenen Ve rbot zuwide rlaufen würde. 

§ 8. (1 ) Jede rmann ist ve rpflichtet, den mit de r 
Lenkung befaßten Behörden auf Ve rlangen jene Nachweise 
zu e rb ringen, jene Auskünfte zu e rteilen sowie jene 
Daten zu übe rmitteln ode r zu überlassen, die zu r 
Du rchfüh rung de r Lenkungsmaßnahmen ode r zur 
Vo rbe reitung de r Durchfüh rung diese r Maßnahmen 
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erforderlich sind, und nach Maßgabe der zu er la s senden 
Vor schriften bei der Durchführung der 
Lenkungsvor schriften mitzuwirken. 

(2) Die . Inhaber von Betrieben, die die nach die sem 
Bunde sge setz ge lenkten Waren erzeugen, be- und 
verarbeiten, verbrauchen, lagern oder in Verkehr 
bringen, sind überdie s verpf lichtet, Meldungen über 
den Bedarf, die Erzeugung, Bearbeitung, Verarbeitung, 
den Verbrauch, den Zu- und Abgang und den Lagerbe stand 
von gelenkten Waren den mit der Vo l lziehung die se s 
Bunde sge setze s befaßten Behörden und Ste llen zu 
er statten und ihnen die für die Vollziehung die se s 
Bunde sge setzes notwendigen Auskünfte über 
Betriebsverhältni sse zu erteilen. 

(3) Die mit der Vollziehung die se s Bunde sge setzes 
befaßten Behörden und Stellen können durch gehörig 
legitimierte Organe die gemäß Ab s .  2 zu ertei lenden 
Meldungen und Auskünfte überprüfen la s sen und, sofern 
die Me ldepflichtigen die Meldungen trotz 
ausdrücklicher Aufforderung nicht rechtzeitig 
abgegeben haben, diese an Ort und Stelle auf Ko sten 
de s Meldepf lichtigen er ste l len la ssen. 

(4) Diesen Organen i st jederzeit Zutritt zu den 
Betrieb sstätten und Lagerräumen und die Ein sicht snahrne 
in jene Betrieb sbereiche und Aufzeichnungen zu 
gewähren, deren Kenntni s für die Durchführung der 
Lenkungsmaßnahrnen unbedingt erforder lich i st .  Den 
Organen i st jede für die überprüfung erforderliche 
Auskunft zu erteilen . 

geltende Passung 

erforder lich sind, und nach Maßgabe der zu erla ssenden 
Vor schriften bei der Durchführung der 
Lenkungsvor schriften mitzuwirken . 

(2) Die Inhaber von Betrieben, die die nach die sem 
Bunde sge setz gelenkten Waren erzeugen, be - und 
verarbeiten, verbrauchen, lagern oder in Verkehr 
bringen, sind überdie s verpflichtet, Me ldungen über 
den Bedarf, die Erzeugung, Bearbeitung, Verarbeitung, 
den Verbrauch, den Zu- und Abgang und den Lagerbe stand 
von gelenkten Waren den mit der Vollziehung die se s 
Bunde sge setze s befaßten Behörden und Stellen zu 
er statten und ihnen die für die Vollziehung die se s 
Bunde sge setze s notwendigen Auskünfte über 
Betriebsverhä ltni sse zu erteilen . 

(3) Die mit der Vollziehung die se s Bunde sge setze s 
befaßten Behörden und Stellen können durch gehörig 
legitimierte Organe die gemäß Ab s. 2 zu erteilenden 
Meldungen und Auskünfte überprüfen la ssen und, sofern 
die Me ldepflichtigen die Meldungen trotz 
ausdrücklicher Aufforderung nicht rechtzeitig 
abgegeben haben, diese an Ort und Stel le auf Ko sten 
de s Meldepflichtigen er stel len la ssen. 

(4) Die sen Organen i st jederzeit Zutritt zu den 
Betrieb sstätten und Lagerräumen und die Ein sicht snahrne 
in jene Betrieb sbereiche und Aufzeichnungen zu 
gewähren, deren Kenntnis für die Durchführung der 
Lenkungsmaßnahrnen unbedingt erforderlich i st. Den 
Organen i st jede für die überprüfung erforderliche 
Auskunft zu erteilen . 
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§ 12. Die Gemeinden s ind ermacht igt , zum Zweck der 
Durchführung der Lenkungsmaßnahmen oder zur 

Vorbereitung der Durchführung dieser Maßnahmen 
Meldedaten aufgrund des Meldegesetzes 1991 , BGBl. Nr. 
9/199 2 ,  in der j ewe i l s  geltenden Fassung zu benü t zen. 

§ 13. (1) Unbeschadet der Erlas sung von 

Lenkungsmaßnahmen gemaß den § §  2 bis 4 kann der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft zu 

Zwecken der Vorsorge im Bere ich der 
Lebensmittelbewirtschaftung be i Eintritt von 
Ereigni ssen , die be i bes t immten Waren zu Störungen im 
S i nne des § 1 Abs. 1 führen können , zum Zweck der 
Beurtei lung der e ingetretenen s i tuat ion oder zum 

Zwecke der rascheren und zweckmaßigeren Ergrei fung von 
Lenkungsmaßnahmen im Fal le des tatsachlichen Eintritts 
von im § 1 Abs. 1 genannten Störungen 

1. in Bezug auf diese Waren Angaben , die in Erfül lung 
der Auskun ftspfl icht nach dem Bundesstat i s t ikgeset z 
1965 , BGBl. Nr. 91 , in der j ewe i l s  geltenden Fassung 
gemacht worden s ind, benüt zen und verarbe iten und 

2. best immte Adressaten des im § 11 Abs. 2 genannten 
Personenkreises auf fordern , bezügl ich dieser Waren 
Me ldungen im S inne des § 11 Abs. 2 zu erstatten. 

(2) Wird die Erstattung der in Abs. 1 Z 2 
genannten Meldungen abgelehnt ,  kann der Bundesmin ister 
für Land- und Forstwirtschaft durch Besche id die 
Erstattung dieser Meldungen auftragen. § 11 Abs. 3 und 

4 s ind anzuwenden. 

§ 14. Die im § 13 Abs. 1 genannten Daten sowie der 

geltende Passung 

§ Sa. Die Geme inden s ind ermacht igt , zum Zweck der 
Durchführung der Lenkungsmaßnahmen oder zur 

Vorbereitung der Durchführung dieser Maßnahmen 
Meldedaten au fgrund des Meldegeset zes 1991 , BGBl . Nr. 
9/199 2 ,  in der j ewei l s  geltenden Fassung zu benützen. 

§ Sb. (1) Unbeschadet der Erlassung von 
Lenkungsmaßnahmen gemaß den § §  2 bis 4 kann der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft zu 

Zwecken der Vorsorge im Bere ich der 
Lebensmittelbewirtschaftung be i Eint r i t t  von 
Ere ignissen , die bei best immten Waren zu Störungen im 
S inne des § 1 Abs. 1 führen können , zum Zweck der 
Beurtei lung der eingetretenen Si tuation oder zum 
Zwecke der rascheren und zweckmaßigeren Ergre i fung von 
Lenkungsmaßnahmen im Fal le des tatsach l ichen Eintritts 
von im § 1 Abs. 1 genannten Störungen 

1. in Bezug auf diese Waren Angaben , die in Erfül lung 
der Auskunftspfl icht nach dem Bundesstat ist ikgeset z 
1965 , BGBl. Nr. 91 in der j ewe i l s  geltenden Fassung 
gemacht worden s ind , benüt zen und verarbe iten und 

2. best immte Adressaten des im § S Abs. 2 genannten 
Personenkre ises auf fordern , bezügl ich dieser Waren 
Meldungen im Sinne des § S Abs. 2 zu erstatten. 

(2) Wird die Erstattung der in Abs. 1 Z 2 genannten 

Meldungen abge lehnt , kann der Bundesminister für Land
und Forstwirtschaft durch Besche id die Erstattung 
dieser Me ldungen auftragen. § S Abs. 3 und 4 s ind 
anzuwenden. 

§ Sc. Die im § Sb Abs. 1 genannten Daten sowie der 
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Inha l t  von Nachwei sen, Auskünften und Meldungen gem�ß 
§ 11 Abs. 1 und 2 und § 13 Abs. 1 und 2 sowie das 
Ergebn is der Erhebungen gem�ß § 11 Abs. 3 und 4 dürfen 
nur für Zwecke der Vol l z iehung dieses Bundesgesetzes 
verwendet werden. 

§ 15. (1) Für Vermögensnacht e i l e, die durch 
Lenkungsmaßnahmen auf Grund der § §  2 bis 4 entstanden 
s ind, i s t  eine Entsch�digung in Geld zu leisten. Ober 
die Entsch�digung ist auf Antrag vom Bundesmini ster 
für Land- und Forstwirtschaft durch Besche id 
abzusprechen. Dieser Bescheid i s t  innerha lb von acht 

Wochen nach Antragstel lung zu erlassen. 

(2) Innerhalb von dre i Monaten nach Zustel lung des 
Bescheides nach Abs. 1 kann die Festset zung e iner 
Entsch�digung durch das orden t l iche Gericht beantragt 
werden. Zust�ndig ist das Bez i rksgericht, in dessen 
Sprengel der Antragste l ler se inen Wohns i t z, sofern der 
Antragstel ler eine j u r i s t ische Person oder 
Personengese l lschaft des Handel srechtes ist, diese 
ihren Sitz hat. Hat der Antragstel ler keinen Wohns i t z  
bez iehungswe ise S i t z  i m  Inland, s o  i s t  das 
Bez i rksgericht zust�ndig, in dessen Sprengel die 
Maßnahme gesetzt worden i s t. Das Verfahren r i chtet 

s ich nach den Best immungen über das gericht l i che 
Verfahren außer Streitsachen, wobe i die Best immungen 
des E i senbahnenteignungsgesetzes 195 4, BGBl. Nr. 71, 
über die gericht l iche Feststel lung der Ent sch�digung 

s inngem�ß anzuwenden s ind. Mit dem E i nlangen des 
Antrages beim Be z i rksger icht t r i t t  der nach Abs. 1 
zwe i ter Satz erlassene Besche id außer Kraft. Wird der 
Antrag zurückgezogen, so tritt der Besche id w ieder im 
vol len Umfang in Kraft. 

geltende Passung 

Inhalt von Nachwe isen, Auskünften und Meldungen gem�ß 
§ 8 Abs. 1 und 2 und § 8b Abs. 1 und 2 sowie das 
Ergebnis der Erhebungen gem�ß § 8 Abs. 3 und 4 dürfen 
nur für Zwecke der Vol l z i ehung dieses Bundesgesetzes 
verwendet werden. 

§ 9 a. (1) Für Vermögensnacht e i le, die durch 
Lenkungsmaßnahmen auf Grund der § §  2 bis 4 ents tanden 
s ind, ist eine Entsch�digung in Geld zu l e i sten. Ober 
die Entsch�digung i s t  auf Antrag vom Bundesminister 
für Land- und Forstwirts cha ft durch Bescheid 
abzusprechen. Dieser Bescheid ist innerhalb von acht 
Wochen nach Antragstel lung zu erlas sen. 

(2) Innerhalb von dre i Monaten nach Zustel lung des 
Besche ides nach Abs. 1 kann die Festset zung einer 
Entsch�digung durch das ordent l iche Gericht beantragt 
werden. Zust�ndig ist das Bez irksgericht, in dessen 
Sprengel der Antragstel ler se inen Wohns i t z, sofern der 
Antragstel ler eine j u r i s t i sche Person oder 
Personengese l lschaft des Handel srechtes ist, diese 
ihren Sitz hat. Hat der Antragstel ler ke inen Wohn s i t z  
bez iehungswe ise S i t z  i m  I n land, s o  ist das 
Bez i rksgericht zust�ndig, in dessen Sprengel die 
Maßnahme gesetzt worden i s t. Das Verfahren r i chtet 

s ich nach den Bes t immungen über das gericht l i che 
Verfahren außer Stre i tsachen, wobe i die Best immungen 
des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954, BGBl. Nr. 71, 
über die gericht l iche Feststel lung der Entsch�digung 

s inngem�ß anzuwenden s i nd. Mit dem Einlangen des 
Antrages be im Bez i rksgericht tritt der nach Abs. 1 
zwe iter Sat z  erlassene Besche id außer Kraft. Wird der 
Antrag zurückgezogen, so tritt der Bescheid wieder im 
vol len Umfang in Kraft. 
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§ 16. Schri ften und Amtshandlungen in den 

Verfahren nach diesem Bundesgesetz s ind von den 
Stempe lgebühren sowie von den Bundesverwaltungsabgaben 
befre i t. 

§ 17. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand 
einer in die Zustandigke it der Geri chte fal lenden 
stra fbaren Handlung bildet, begeht e ine 
Verwal tungsübertretung und ist von der 
Bez irksverwaltungsbehörde zu bestrafen 
1. mit Geldstrafe bis zu einer Mi l l ion Schi l l ing, wer 

a) vorsat z l ieh oder grob fahrlassig 
Lenkungsmaßnahmen gemaß den §§ 2 bis 4 
zuwiderhande l t, 

b) vorsa t z l ieh die Durchführung von Verboten und 
Geboten gemaß § 2 Abs. 1 Z 1 und 3 ,  § 3 und § 4 
Abs. 1 und 2 erschwert oder unmög l ich macht, 
sofern die Tat nicht nach l i t. a zu bestrafen 

i s t ; 
2 .  mit Ge ldstrafe bis zu 2 0 0  0 0 0  S, wer den 

Bes t immungen des § 11 zuwiderhandel t. 

( 2 )  Der Versuch i s t  strafbar. 

( 3 )  Bei der Bemessung ·der Strafe i s t  auch die 
verursachte Bee intracht igung der S icherung der 
Versorgung zu berücks i cht igen. Für den Fal l  der 
Une inbring l i chke i t  der Geldstrafe i s t  eine 

Ersat z freihe i tsstrafe bis zu sechs Wochen 
fest zuset zen. 

geltende Fassung 

§ 1 0. Schri ften und Amtshandlungen in den Ver fahren 

nach d iesem Bundesgesetz s ind von den Stempe lgebühren 
sowie von den Bundesverwaltungsabgaben be fre it. 

§ 11. (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer 
in die Zustandigkei t  der Gerichte fal lenden strafbaren 
Handlung bi ldet, begeht eine Verwa ltungsübertretung 

und ist von der Bez irksverwaltungsbehörde zu bestrafen 
1. mit Geldstrafe bis zu einer Mi l l ion Sch i l l ing, wer 

a) vorsat z l ich oder grob fahrlass ig 
Lenkungsmaßnahmen gemaß den §§ 2 bis 4 
zuwiderhande l t, 

b) vorsat z l ieh die Durchführung von Verboten und 
Geboten gemaß § 2 Abs. 1 Z 1 und 3 ,  § 3 und § 4 
Abs. 1 und 2 erschwert oder unmögl ich macht, 
sofern die Tat n i cht nach l i t. a zu bestrafen 
ist ; 

2 .  mit Geldstrafe bis zu 2 0 0  0 0 0  S, wer den 
Best immungen des § 8 zuwiderhandel t. 

( 2 )  Der Versuch ist stra fbar. 

( 3 )  Be i der Bemessung der Stra fe i s t  auch die 
verursachte Bee intracht igung der S i cherung der 
Versorgung zu berücks icht igen. Für den Fal l  der 
Une inbring l i chke it der Ge ldstrafe ist eine 
Ersa t z freihe i tsstrafe bis zu sechs Wochen 
fes t zusetzen. 
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(4) Be i vorsat z l i ch begangenen 
Verwa ltungsübertretungen gemaß Abs. 1 können die den 
Gegenstand der strafbaren Handlung bildenden Waren, 

. die dem Tater oder e inem Beteil igten gehören , für 
verfal len erklart werden. Der Wert der für verfal len 
erklarten Sachen darf j edoch n icht in e inem 
Mißverhaltnis zur Schwere der strafbaren Handlung 
stehen und n icht höher sein a l s  die verhangte 

Geldstra fe. 

§ 18 . ( 1 )  Die Bundesgendarmerie hat a l s  H i l fsorgan 
der Bezi rksverwaltungsbehörden an der Vol l z i ehung des 
§ 17 durch 
1 .  Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende 

Verwaltungsübertretungen, 
2 .  Maßnahmen, die für die Einlei tung oder Durchführung 

von Verwaltungs strafverfahren erforderl ich s ind, 

mit zuwirken. 

( 2 )  Die Bundespol i zeibehörden haben die von ihren 
Organen dienst l ich wahrgenommenen 
Verwaltungsübertretungen gemaß § 17 der zustandigen 
Be z irksverwal tungsbehörde anzuze igen. 

§ 1 9 . ( 1 )  Dieses Bundesgese t z  tritt mit Ablau f des 

3 1 .  Dezember 1 9 9 8  außer Kraft. 

( 2 )  Mit der Vol l z i ehung dieses Bundesgeset zes s ind 
betraut : 

1 .  hins icht l ich Lenkungsmaßnahmen für Düngem i t t e l  und 

geltende Fas sung 

(4) Be i vorsat z l ich begangenen 
Verwaltungsübertretungen gemaß Abs. 1 können die den 
Gegenstand der stra fbaren Handlung bildenden Waren, 
die dem Tater oder einem Bete i l igten gehören, für 
verfa l len erklart werden. Der Wert der für verfallen 
erklarten Sachen dar f  j edoch nicht in e inem 
Mißverha l t n i s  zur Schwere der stra fbaren Handlung 
stehen und n i cht höher sein als die verhangte 
Geldstrafe. 

§ 1 2 . ( 1 )  Die Bundesgendarmerie hat a l s  H i l fsorgan 
der Bez irksverwaltungsbehörden an der Vol l z i ehung des 
§ 1 1  durch 
1 .  Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende 

Verwal tungsübertretungen, 
2 .  Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung 

von Verwaltungsstrafverfahren erforderl i ch s ind, 
mit zuwirken. 

( 2 )  Die Bundespo l i zeibehörden haben die von ihren 
Organen dienst l ich wahrgenommenen 
Verwa ltungsübertretungen gemaß § 1 1  der zustandigen 
Bez irksverwaltungsbehörde anzuzeigen. 

§ 1 3 . ( 1 )  Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablau f  des 
3 1 .  Dezember 1 9 9 6  außer Kraft. 

( 2 )  Mit der Vol l z iehung dieses Bundesgesetzes s ind 

betraut : 

1 .  hins icht l ich Lenkungsmaßnahmen für Düngemittel und 

• 
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Pf lan zen schu t zm i t te l  und h in s icht l ich der ! 

Vo l l z iehung de s § 2 Ab s .  1 Z 3 der Bunde sm i J i s ter 
für Land - und For s tw ir t schaf t im E invernehm�n m i t  
dem Bundesm in i s ter für w ir t schaf t l iche 
Ange legenhe i ten, 

2 .  h in s icht l ich Len kung smaßn ahrnen für d ie in § 1 1  Ab s .  
4 Z 1 genann ten Waren der Bunde sm in i s ter fü� Land 
und For s tw ir t schaf t im E invernehmen m i t  dem j 
Bunde sm in i s ter für Gesundhe i t  und i 
Kon sumen ten schut z, 

3. hin s icht l ich de s § 4 der Bunde sm in i s ter für Land 
und For s tw ir t schaf t im E invernehmen m i t dem 
Bunde sm in i s ter für F inanzen, 

4. h in s icht l ich de s § 8 Ab s .  3 Z 1 der B unde skan z ler 
b zw .  n ach Maßgabe ihrer Zus tAnd igke i t d ie dor t  
genannten Bunde sm in i s ter, t 

5 .  h in s icht l ich de s § 8 Ab s .  4 Z 1 nach Maßgab � ihrer 
ZustAnd igke i t  d ie Bunde sm in i s ter für Land - J nd 
For s tw ir t schaf t, für w ir t schaf t l iche 
Ange legenhe i ten, für Innere s und für 
Lande sver te id igung, 

6 .  h in s icht l ich der § §  1 0  und 1 5  Ab s .  2 er s ter b i s  
v ier ter Sa t z  der Bunde sm in i s ter für Just iz, 

7 .  h in s icht l ich de s § 1 6  nach Maßgabe ihrer 
Zus t And igke i t  d ie Bundesreg ierung bzw . der 
Bunde sm in i s ter für F inanzen, 

8 .  h in s icht l ich de s § 1 8  der Bunde sm in i s ter für 
Innere s und 

9 .  h in s icht l ich der übr igen Be s t immungen der 
Bunde sm in i s ter für Land - und For s tw ir t schaf t .  

A r t i k e 1 I I I  

I 
Ar t i ke l  I I  d ie se s  Bunde sge se tze s tr i t t  m i t 1 .  yAnner 
1 9 9 7  in Kraf t .  

geltende Fassung 

Pf lan zen schut zm i t te l  und h in s icht l ich der 
Vo l lz iehung de s § 2 Ab s .  1 Z 3 der Bundesm in i s ter 
für Land - und For stw ir t schaf t im E inverne hmen m i t  
dem Bunde sm in i ster für w ir t schaf t l iche 
Ange legenhe i ten, 

2 .  hin s icht l ich Lenkung smaßna hmen für d ie in § 1 Ab s .  
3 Z 1 genann ten Waren der Bundesm in i s ter für Land 
und For s tw ir t schaf t im E inverne hmen m i t  dem 
Bundesm in i s ter für Ge sundhe i t  und 
Kon sumen ten schu t z, 

3. h in s icht l ich de s § 4 der Bunde sm in i s ter für Land 
und For s tw ir t schaf t im E inverne hmen m i t  dem 
Bunde sm in i s ter für F inanzen, 

4 .  h in s icht l ich de s § 6 Ab s .  2 Z 1 der Bunde skan z ler 
b zw . nach Maßgabe ihrer ZustAnd ig ke i t  d ie dor t 
genann ten Bunde sm in i s ter, 

5 .  h in s icht l ich de s § 6 Ab s .  3 Z 1 nach Maßgabe ihrer 
ZustAnd igke i t  d ie Bunde sm in i s ter für Land - und 
For s tw ir t schaf t, für w ir t schaf t l iche 
Ange legenhe i ten, für Innere s und für 
Lande sver te id igung, 

6 .  h in s icht l ich de s § 9a Ab s .  2 er s ter b i s  v ier ter 
Satz der Bunde sm in i s ter für Jus t iz, 

7 .  h in s icht l ich de r § §  8d und 1 0  nach Maßgabe ihrer 
ZustAnd ig ke i t  d ie Bundesreg ier ung bzw . der 
Bunde sm in i s ter für F inanzen, 

8 .  h in s icht l ic h  de s § 1 2  der Bunde sm in i s ter für 
Innere s und 

9 .  hin s icht l ich der übr igen Be s t imm ungen der 
Bunde sm in i s ter für Land - und For s tw ir t schaf t . 

A r t i k e 1 I I I  

Ar t i ke l  I I  d ie se s  Bunde sge se tze s tr i t t  m i t  1 .  JAnner 
1 9 9 6  in Kraf t .  
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